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Dekret
zum Gesetz über die Organisation und die 
Geschäftsführung des Landrats (Geschäftsordnung des 
Landrats)

Änderung vom 27. November 2025

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

I.

Der Erlass SGS 131.1, Dekret zum Gesetz über die Organisation und die Ge-
schäftsführung des Landrats  (Geschäftsordnung des Landrats)  vom 21. No-
vember 1994 (Stand 1. Juni 2024), wird wie folgt geändert:

§  26 Abs. 1bis (neu), Abs. 1ter (neu)
1bis Von den Kommissionssitzungen wird für die Protokollierung eine Tonauf-
zeichnung angefertigt. Die Tonaufzeichnung kann automatisch in ein Textfor-
mat transkribiert werden.
1ter Die Tonaufzeichnung ist zu keinem anderen Zweck zu verwenden und wird 
nach 90 Tagen gelöscht, ausser die Genehmigung des Protokolls liegt nicht 
vor. In diesem Fall erfolgt die Löschung der Tonaufzeichnung unmittelbar nach 
erfolgter Genehmigung des Protokolls.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

https://bl.clex.ch/data/131.1/de
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IV.

Die Änderung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Liestal, 27. November 2025
Im Namen des Landrats
der Präsident: Tschudin
die Landschreiberin: Heer Dietrich


